
Protokoll 
 

17. Sitzung des FSR-Geoökologie in der Legislaturperiode 

2025/26 

am 13.05.2026 
 

Zeit:    14:15 

Ort:   FSR-Raum / Konferenzraum, Haus 1, Golm 

Vorsitz:   Ruth Hollstein 

Protokoll:  Nina Rabe 

 

Mitglieder*innen: 

☒Franka Hug ☒Johannes Warncke ☐Wenzel Uhlmann 

☐Lani Gallenberg ☒Johanna Brandt ☒Zora Meißenburg 

☐Lilly Joy Krause ☒Nina Rabe ☒Ruth Hollstein 

☒Johanna Ott ☒Janos Graf ☐ 

Beschlussfähig (>/=50% der Mitglieder)? 

TO

P 

Thema Bericht / Antrag Handlung 

1 Genehmigung der Tagesordnung  Beschluss 8/8 

einstimmig 

angenommen 

2 Genehmigung des Protokolls der 

letzten Sitzung 

 Beschluss 8/8 

Einstimmig 

angenommen  

3 Bericht aus den Gremien 

1. StuKo 
Schwanghart ist gegangen, 
Änderungen der 
Modulbeschreibungen waren 
Thema, wurden eingebracht 
Am 27.05. gehen Zora & 
Johannes hin, berichten bei 
der nächsten Sitzung 

2. PA 
Nachteilsausgleiche werden 
i.d.R. durchgewunken, 
Empfehlung: Erst an 
Heistermann wenden, dann 
mit Antrag zu Dozierenden 
gehen. 
Gruppenbeschreibung 
ergänzen, Info in „Alle 
Semestergruppe“ -> Ruth 

3. IR  
/ 

4. VeFa 
/ 

Gremienvertreter Info 

☒ ja ☐ nein 
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4 Grillen zur Bronsterts-

Verabschiedung 

Janos hat Verantwortung, Franka, 

Johanna B. helfen, Johanna O. 

kommt nach 

Wenzel Person gesucht 

6 FSR-Raum Umzug (Staubsauger, 
Tischkicker, Mikrowelle) 
Tischkicker kommt mit, ggf. 
Dartscheibe anschaffen, wir haben 
eine Mikrowelle.  
Beschluss: Wir kaufen einen 
Staubsauger „OVC8522 
Schlittenstaubsauger von OK“ für 
59,99 €.  
Johanna B. kauft den Staubsauger 
bis zur nächsten Sitzung.  

Nina, Johanna B Beschluss: 7/8 

1 Enthaltung 

7 FSR-Raum sauber hinterlassen 
Johanna B. & Johanna O. kümmern 
sich darum alles in den Restmüll zu 
entsorgen (bis zum 18.05.) 
Nina schreibt in „Alle Semester“-
Gruppe die Info. Johanna B. erstellt 
Terminumfrage in Umzugsgruppe 
für Einrichtungstermin. Einrichtung 
muss vor der BuFaTa 
abgeschlossen sein. 
 

Nina Person gesucht 

7 Helfen bei der BuFaTa (Awareness, 

Helfende)  

Samstag 10-15 Uhr Awareness: 

Zora und Johannes 

Freitag, Samstagvormittag, Sonntag 

Awareness: 

Franka und Johanna B.  

Beide machen den Rest der Zeit, 

Franka ist 24/7 erreichbar, ihre 

Nummer kommt auf den Info-Flyer. 

Nina  

8 Dokumentation Ämter 

Zora: Social-Media, Stuko 

Johannes: Webseite, Stuko 

Janos: Finanzen, IR (aber beides 

schon abgegeben) 

Lani & Joy: Merch, FSR-Raum, 

Pinnwand 

Wenzel: Mailverteiler 

Vefa, PA, IR, Stuko müssen 

neu/ergänzend besetzt werden 

Janos lädt seinen Ordner zu FSR-

Zeug in Boxup hoch. 

Johannes lädt alle vergangenen 

Protokolle in Boxup. Johannes und 

Ruth  
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Zora beenden das Thema 

„Änderungen am Modulkatalog“ in 

der Stuko. 

9 Satzung 

In Einladung zur Vollversammlung 

muss erwähnt werden, dass die 

Satzung geändert wird. Die 

konkrete Änderung kann auch erst 

am Tag der Vollversammlung 

angekündigt werden. Das 

Wahlprotokoll muss von 

unabhängigen (nicht 

kandidierenden) Studierenden 

unterschrieben werden.  

Beschluss: Der heutige 

Satzungsänderungsantrag wird in 

der Vollversammlung verkündet und 

darüber abgestimmt.  

Die beantragten 

Satzungsänderungen sind Teil 

dieses Protokolls (Anhang).  

Janos Beschluss: 8/8 

einstimmig 

angenommen 

10 Vorbereitung Vollversammlung 
Vorbereitung läuft. Janos lädt 
Workflow zur Wahl und 
Vollversammlung bis zur nächsten 
Sitzung in BoxUp hoch. 

Johanna B  

11 Sonstiges   

12 Vernetzung Sanja – Masterstudi 
Ist geschehen.  

Janos  

13 Gruppe für Vernetzung erlauben. 
Meinungsbild spricht dafür, Ruth 
lässt Gruppe zu. 

Ruth  

14 Check Sitzungsrotation vorbereiten 

Franka macht die Liste neu. Neue 

Mitglieder werden gefragt, ob sie 

Gremienbesetzung schon in der 

ersten Sitzung entscheiden 

möchten. 

Franka erstellt neue 

Protokollvorlage. 

  

 

Nächste Sitzung: 27. Mai 2026 

Sitzungsleitung: Johanna B. 

Protokoll: Johanna O. 
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Anhang: Satzungsänderung: Einzubringen in die Vollversammlung am 13.05.2026 

Kursiv = alter Text, Normal = neuer Text 

§5 (14) Alle Mitglieder des Fachschaftsrats sind gleichberechtigt, es gibt 

keine(n) Vorsitzende*n: Über wichtige Entscheidungen sind alle Mitglieder 

im Vorfeld zu informieren. 

 

§5 (14) Alle Mitglieder des Fachschaftsrats sind gleichberechtigt. Über 

wichtige Entscheidungen sind alle Mitglieder im Vorfeld zu informieren. Es 

gibt jedoch einen Formalen Fachschaftsvorstand aus 1-2 Personen. Dieser 

fungiert als Ansprechperson nach außen. Aus diesem Status leiten sich keine 

weiteren Verantwortlichkeiten oder Privilegien ab. 

 

§6 (2) Diese Wahl wird vom scheidenden Fachschaftsrat organisiert und 

durchgeführt. Auf Antrag von mindestens drei Fachschaftsmitgliedern kann 

auf der Vollversammlung ein Wahlausschuss aus drei nicht für den neuen 

Fachschaftsrat kandidierenden Fachschaftsmitgliedern gewählt werden, der 

die Wahlhandlung überwacht, die Stimmenauszählung durchführt und das 

Protokoll anfertigt. 

 

§6 (2)Diese Wahl wird vom scheidenden Fachschaftsrat organisiert und 

durchgeführt. Auf der Vollversammlung wird ein Wahlausschuss aus drei nicht 

für den neuen Fachschaftsrat kandidierenden Fachschaftsmitgliedern, per 

Handzeichen gewählt, der die Wahlhandlung überwacht, die Stimmenauszählung 

durchführt und das Wahlprotokoll anfertigt. 

 

§6 (6) Jede(r) Wahlberechtigte steht ein Stimmzettel zu, auf diesem kann 

pro Kandidat /pro Kandidatin genau eine Stimme abgegeben werden. Die Anzahl 

der Stimmen beträgt maximal 25. 

 

§6 (6) Allen Wahlberechtigten steht ein Stimmzettel zu, auf diesem kann pro 

Kandidat*in genau eine "Ja" oder "Nein" Stimme abgegeben werden. Die Anzahl 

der Stimmen beträgt maximal 25. 

 

§6 (11) Jedes Fachschaftsmitglied kann sich bei der Wahl aufstellen lassen 

und gewählt werden. Die maximale Mitgliederzahl ist auf 25 festgesetzt. Die 

25 Kandidierenden mit den meisten Stimmen gelten als gewählt. 

 

§6 (11) Jedes Fachschaftsmitglied kann sich bei der Wahl aufstellen lassen 

und gewählt werden. Die maximale Mitgliederanzahl ist auf 25 festgesetzt. 

Die 25 Kandidierenden mit den meisten ja Stimmen gelten als gewählt. 

Außerdem müssen die gewählten Personen mehr ja als nein Stimmen haben. 

 

 

 


